
Drittes Buch: Sachenrecht

Verbindung nicht von dem Besitzer der Hauptsache be
wirkt worden ist.

§952
(1) Das Eigentum an dem über eine Forderung ausgestell

ten Schuldscheine steht dem/ Gläubiger zu. Das Hecht eines 
Dritten an der Forderung erstreckt sich auf den Schuld
schein.

(2) Das gleiche gilt für Urkunden über andere Hechte, 
kraft deren eine Leistung gefordert werden kann, insbeson
dere für Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuld- 
briefe.

IV. Erwerb von Erzeugnissen und sonstigen 
Bestandteilen einer Sache

§953
Erzeugnisse und sonstige Bestandteile einer Sache ge

hören auch nach der Trennung dem Eigentümer der Sache, 
soweit sich nicht aus den §§ 954 bis 957 ein anderes ergibt.

§ 954
Wer vermöge eines Rechtes an einer fremden Sache 

befugt ist, sich Erzeugnisse oder sonstige Bestandteile der 
Sache anzueignen, erwirbt das Eigentum an ihnen, un
beschadet der Vorschriften der §§ 955 bis 957, mit der 
Trennung.

§955
(1) Wer eine Sache im Eigenbesitze hat, erwirbt das 

Eigentum an den Erzeugnissen und sonstigen zu den Früch
ten der Sache gehörenden Bestandteilen, unbeschadet der 
Vorschriften der §§ 956, 957, mit der Trennung. Der Erwerb 
ist ausgeschlossen, wenn der Eigenbesitzer nicht zum Eigen
besitz oder ein anderer vermöge eines Rechtes an der Sache 
zum Fruchtbezuge berechtigt ist und der Eigenbesitzer bei 
dem Erwerbe des Eigenbesitzes nicht in gutem Glauben ist 
oder vor der Trennung den Rechtsmangel erfährt.

(2) Dem Eigenbesitzer steht derjenige gleich, welcher die 
Sache zum Zwecke der Ausübung eines Nutzungsrechts an 
ihr besitzt.
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